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Neckar-Odenwald-Kreis passt Allgemeinverfügung zur weiteren Bekämpfung der 

Corona-Pandemie an 

 

Die seit 1. Dezember gültige Corona-Verordnung des Landes führte zu einer Anpassung der 

Allgemeinverfügung des Landratsamts über infektionsschützende Maßnahmen gegen die 

Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2. Der Landkreis orientiert sich mit der angepassten 

Allgemeinverfügung an der Landesregelung. Der genaue Wortlaut der angepassten 

Allgemeinverfügung ist auf der Internetseite des Landratsamtes unter www.neckar-

odenwald-kreis.de abrufbar. 

 

Beibehalten werden allerdings die Beschränkung auf maximal 50 Teilnehmer bei sonstigen 

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, die Regelung zum Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung an Bushaltestellen und an gemeindeseits festgelegten Orten und die 

Testpflichten für Heime. 

 

 Öffentliche Veranstaltungen, die nicht der Unterhaltung dienen, in geschlossenen 

Räumen mit über 50 Teilnehmenden sind untersagt. Das Gesundheitsamt kann im 

Einzelfall Ausnahmen zulassen. Außerhalb geschlossener Räume verbleibt es für diese 

sonstigen – nicht privaten und nicht der Unterhaltung dienenden – Veranstaltungen bei 

der Obergrenze von 100 Teilnehmenden. 

 

 Über die Regelungen der Corona-Verordnung des Landes hinaus muss eine Mund-

Nasen-Bedeckung im unmittelbaren Bereich von Bushaltestellen (im Umkreis von 10 

Metern um das Haltestellenschild) getragen werden, es sei denn, es ist sichergestellt, 

dass der Mindestabstand von 1,5 Metern im Einzelfall eingehalten werden. 

Ebenso gilt die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Bereichen, in 

denen durch weitergehende Verfügung vor Ort angeordnet ist. 

 

 Für Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf oder mit 

Behinderungen gilt, dass sie Personen nach einem Krankenhausaufenthalt nur dann 

(wieder) aufnehmen dürfen, wenn ein negatives Testergebnis auf den SARS-CoV-2-Virus 

vorliegt, das nicht älter als 48 Stunden sein darf.  

 


